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Warum dieses Buch geschrieben wurde


„Nur wer die Vergangenheit kennt kann die Gegenwart verstehen und die Zukunft gestalten“.


Der Urheber dieses Zitats ist zwar umstritten, mein Geschichtslehrer schrieb es aber am Anfang der ersten Stunde Geschichtsunterricht in der Mittelstufe an die Tafel. Mit diesem prägenden Satz weckte er in mir das allgemeine Interesse an geschichtlichen Themen, das mir bis heute erhalten geblieben ist.


Mein spezifisches Interesse an der Geschichte der Familie Semet kommt aus sehr unterschiedlichen Motiven. Mein Vater ist 1913 in dem Dorf Vordersteinenberg in der Nähe von Schwäbisch Gmünd im damaligen Württemberg geboren. Für die Heirat mit meiner Mutter war 1935 – also in der Zeit des Nationalsozialismus – ein amtlicher Nachweis der arischen Herkunft zu erbringen, der unter anderem auch die Religionszugehörigkeit bis zur Generation der Großeltern enthalten musste. Mein Vater hätte bei dieser Gelegenheit zwar gern noch mehr über seine Vorfahren erfahren, aber angeblich wäre in früherer Zeit die Kirche in Gschwend mitsamt den Kirchenbüchern abgebrannt, deshalb könne man ihm von Seiten der Verwaltungsbehörden keine weitere Auskünfte erteile. Mittlerweile weiß ich, dass das die übliche Begründung der Beamten war, um die mühsamen Nachforschungen in verstaubten Kirchenbüchern abzuwürgen.


Tatsächlich sind die Kirchenbücher – bis zur Einführung der staatlichen Melderegister in den deutschen Ländern ab 1857 – die einzige Dokumentation der wichtigsten persönlichen Daten der Menschen. Bis auf wenige Ausnahmen sind die Kirchenbücher seit ihrer Einführung im 16. Jahrhundert noch alle vollständig erhalten.


Ich habe aber schon ein wenig Verständnis für die Beamten, die in der NS-Zeit die Daten für den arischen Nachweis ermitteln mussten. Auch mit den heutigen Möglichkeiten, in den eingescannten Kirchenbüchern online zu recherchieren, bleibt es doch eine mühsame Aufgabe, diese ausschließlich handschriftlichen Eintragungen auszuwerten. In den 30er- und 40er Jahren des letzten Jahrhunderts waren dagegen nur Recherchen in den Original-Kirchenbüchern möglich, die Eintragungen waren dabei teilweise auch noch über mehrere Pfarreien verstreut. Verständlich, dass ohne zwingende Vorgaben diese zeitaufwändige Arbeit nicht gemacht wurde.


Mein Vater kannte deshalb nur die mündlich Überlieferungen, dass einer seiner Vorfahren – wahrscheinlich der älteste Sohn des Urgroßvaters – einen großen Bauernhof in Seelach geerbt hätte, den er dann mitsamt dem großen Waldbesitz am Rechberg beim Kartenspiel verloren hätte. Kartenspiele waren deshalb in der Familie meines Vaters strikt verboten, und er hat auch uns Kinder immer wieder darauf hingewiesen, nie um Geld zu spielen. Das Trauma des vermeintlichen sozialen Absturzes der Vorfahren wirkte anscheinend noch über mehrere Generationen und hat auch mich entsprechend geprägt. Auf meiner ersten Reise durch die USA besuchte ich unter anderem Las Vegas mit seinen Spielcasinos und eine der großen Sorgen meines Vaters war, dass ich dort möglicherweise den Verlockungen des Glücksspiels nachgeben könnte. Ich konnte ihn aber beruhigen: die verspielten 5 Dollar verführten mich überhaupt nicht dazu, mit der Aussicht auf den großen Gewinn weiterzuspielen, Glücksspiele um große oder kleinere Summen haben für mich bis heute keinen Reiz.


Eine andere Erzählung aus seiner Kindheit und Jugend in Vordersteinenberg betraf das Gericht in Seelach. Es wurde damals im Familienkreis von einen früheren Gericht freier Bauern in Seelach erzählt, dass als Halsgericht auch die Todesstrafe verhängen konnte. Ob einer der Vorfahren aus der Familie Semet zu den Richtern dieses „Siebzehner Gerichts“ gehörte, das war allerdings schon damals nicht mehr bekannt.


Ein anderer Grund für mein Interesse an der Familiengeschichte liegt im Namen Semet. Ich bin in der Nachkriegszeit in Ulm an der Donau geboren und dort auf dem Eselsberg aufgewachsen. Ulm wurde gegen Ende des 2. Weltkriegs durch alliierte Bombenangriffe großflächig zerstört, für die vielen Ulmer Einwohner aus den zerstörten Häusern und auch für die große Zahl der Flüchtlinge und Heimatvertriebenen wurde in den 1950er und 60er Jahren auf dem Eselsberg ein Neubauviertel für 15.000 Menschen gebaut. Die vielen Kriegsflüchtlinge aus Schlesien und Pommern, aus dem heutigen Polen und Tschechien, aus Ungarn und Jugoslawien waren bei den einheimischen Schwaben keineswegs alle willkommen, dabei spielte die Lastenverteilung der Kriegsfolgen eine wichtige Rolle. Vielen Einheimischen, die auch alles verloren hatten, ging die Unterstützung für die Zugezogenen zu weit.


Für uns Kinder war das alles erst einmal unwichtig, Sandkasten-Freundschaften entstanden über alle landsmannschaftlichen Grenzen hinweg. In der Schule wurde dann aber der Familienname zu einem wichtigen Kriterium, ob man zu den eingeborenen Schwaben oder zu den neu Zugezogenen gehört, der Name Semet wurde erst einmal nicht mit Schwaben in Verbindung gebracht. Meine damals eher schüchterne Erklärung, das mein Vater aus der Gegend von Schwäbisch Gmünd und damit durchaus aus dem Schwabenland stamme, wurde jedoch auch von den Lehrern teilweise mit offener Skepsis zur Kenntnis genommen.


Obwohl also das Interesse an der Familiengeschichte latent immer vorhanden war, hatte ich während meines Berufslebens als Ingenieur in der Automobilindustrie nicht die erforderliche Zeit, mich damit auseinander zu setzen. Die verbleibende Zeit neben dem Beruf verbrachte ich viel lieber im Kreis der eigenen Familie als bei Nachforschungen in staubigen Archiven und Bibliotheken. Das änderte sich mit dem Ende meine Berufstätigkeit 2020. Die Kinder waren selbstständig und ich konnte mich jetzt unter anderem auch der Familiengeschichte der Semets zuwenden. Durch die Digitalisierung vieler Dokumente und durch das Internet ist der Einstieg in die Recherchearbeit heute auch weitaus einfacher als noch vor vierzig Jahren. Beispielsweise können jetzt die Kirchenbücher, die möglicherweise relevante Einträge enthalten, online vom Schreibtisch aus durchgesehen werden, ohne vor Ort in einem Archiv die empfindlichen und unersetzliche Originale durchblättern zu müssen.


Ich begann dabei meine Nachforschungen mit den Kirchenbüchern aus Gschwend, in denen auch die Ereignisse der Pfarrei von Vordersteinenberg enthalten sind. Über die Familienregister und die noch früheren Mischbücher, in denen in zeitlicher Reihenfolge Geburten, Heiraten und Sterbefälle eingetragen wurden, führten die Spuren schnell zurück bis ins Mittelalter. Die Kirchenbücher wurden mit der Reformation eingeführt, andere Dokumente vor dieser Zeit sind heute nur noch sehr spärlich vorhanden. Das liegt teilweise an den Zerstörungen der Klosterarchive im Bauernkrieg, ganz allgemein aber wurde damals im Schwäbisch-Fränkischen Wald, wie auch in allen anderen bäuerlich geprägten Gegenden, nur sehr Weniges schriftlich festgehalten. Verträge und Vereinbarungen wurden ja im Allgemeinen mündlich ausgehandelt und auch über Generationen so weitergegeben, ohne für die Nachwelt Spuren zu hinterlassen.


Die Suche nach den Vorfahren hatte ich aus rein persönlichem Interesse begonnen, mich interessierten einfach meine Wurzeln in der Geschichte. Dabei stieß ich jedoch auch immer wieder auf interessante Ereignisse, die über den Rahmen der Familiengeschichte hinausgingen und die zusammen mit den geschichtlichen Abläufen in Württemberg, im deutschen Reich und im übrigen Europa ein lebendiges Bild der Vergangenheit ergaben. Ich habe mich deshalb entschlossen, diese Ergebnisse in Buchform zu bringen und zu veröffentlichen, die Familiengeschichte ist dabei nur der rote Faden, der durch die Geschichte der vergangenen sechs Jahrhunderte führt. Genauer gesagt sind es mehrere rote Fäden, denn zwischen den einzelnen Zweigen des Stammbaums gibt es auch Lücken, die vielleicht noch durch intensivere Nachforschungen geschlossen werden könnten. Mein Ziel war es aber nicht, einen lückenlosen Stammbaum zu erstellen, mir genügte ein Überblick über die Familiengeschichte, und die Lebensdaten von mehr als 1800 Individuen erschienen mir dafür mehr als auszureichen.









1 Das Gericht der Siebzehner und die Freien der Weibelhube


Auf der Hochfläche des Schwäbisch-Fränkischen Waldes zwischen Seelach und Nardenheim ist es am frühen Morgen im Oktober noch kalt. Ein leichter Wind streicht über die Heidefläche, von der aus man einen weiten Blick über die umliegenden Höhen des Waldes hat. Während im Tal noch Nebel liegt, erkennt man oben auf der seit alter Zeit genutzten Gerichtsstätte schon die aufgehende Sonne.


Schweigend stehen die siebzehn Mitglieder des Gerichts von Seelach vor dem Angeklagten, der mit auf dem Rücken gefesselten Händen vor ihnen steht. Vor wenigen Minuten haben sie ihn zum Tod durch das Schwert verurteilt. Die so genannten Siebzehner sind alle freie Bauern, die bei schweren Straftaten nach altem Recht das Urteil sprechen, auf Leben oder Tod. Der Jüngste unter ihnen ist verpflichtet, als Nachrichter die Hinrichtung zu vollstrecken.


Während die Gerichtsdiener den Verurteilten an den Armen packen und zum Richtblock führen, wirft sich der junge Bauer vom Thalhof den roten Umhang um die Schultern und streift langsam und sorgfältig die roten Handschuhe mit den langen Stulpen über. Diese neuen Handschuhe aus feinem Leder, den roten Umhang und das schwere Richtschwert hatte er vom Schöllhofbauern erhalten, als er vor zwei Jahren in das Gericht der Siebzehner gewählt wurde. Damals war er der Jüngste der Richter und musste nach altem Brauch das Amt des Nachrichters übernehmen.


Jetzt aber nimmt er mit festem Griff das Schwert von dem Tisch, der vor den Richtern steht, und geht mit entschlossenen Schritten zu dem Holzblock, über den bereits die Gerichtsknechte den Verurteilen gebeugt haben. Mit beiden Händen reckt er das breite Schwert hoch und spannt seinen ganzen sehnigen Körper für den entscheidenden Hieb.


Es ist ganz still, keiner sagt ein Wort. Nicht einmal Vögel hört man an diesem Morgen. Der blutige Leichnam wird von den Knechten auf den bereitstehenden zweirädrigen Karren geladen. Sie legen noch den Kopf dazu, dann ziehen sie den Karren auf einem schmalen Weg einige hundert Schritte weiter mitten auf die Heide, um dort die sterblichen Überreste ohne weitere Umstände zu begraben. Kein Kreuz, kein Stein wird das Grab des Hingerichteten markieren, nichts solle mehr an ihn erinnern. Auf einem christlichen Friedhof kann er ohnehin nicht bestattet werden, und auch keiner aus den umliegenden Höfen will das Grab in der Nähe haben.


Der junge Bauer vom Thalhof wischt das alte Richtschwert sehr sorgfältig mit einem Büschel Gras sauber und wickelt es anschließend langsam in den roten Umhang, den er nun wieder abgenommen hat. Mit einer weit ausholenden Bewegung wirft er dann die beiden roten Handschuhe von sich, wie es alter Brauch ist, damit ist er für alle wieder ein ehrbarer Mann. Ohne noch ein Wort mit den anderen Mitgliedern des Gerichts zu wechseln, nimmt er das rote Bündel mit dem Richtschwert auf die Schulter und macht sich auf den Heimweg zum Thalhof. Er muss das Geschehene erst einmal verarbeiten, aber ganz sicher möchte er jetzt mit niemandem darüber reden, dazu ist er viel zu aufgewühlt.


Er hebt den Kopf, während er weitergeht. Wahrscheinlich war das heute seine erste und letzte Aufgabe als Nachrichter, das Urteil der Siebzehner zu vollstrecken. An Martini wird der alte Kerrenbauer den Hof an seinen Sohn Jacob übergeben und als Ausdingbauer kann er nicht mehr im Gericht bleiben. Jacob ist jünger als der junge Thalhofbauer und wird sicher als Richter gewählt werden, ihm würde er Umhang und Schwert übergeben, dazu auch ein ganz neues Paar roter Handschuhe. Er atmet tief durch, während sich der Nebel im Tal langsam auflöst und die wärmende Sonne auf seinen Rücken scheint.


Mythos und historische Forschung


So oder so ähnlich könnte es gewesen sein, glaubt man der volkstümlichen Erzählung, die der Arzt und Schriftsteller Justinus Kerner im Cotta´schen Morgenblatt für die gebildeten Stände im August 1816 veröffentlicht. Einige Jahre später übernehmen die Brüder Grimm diese Erzählung in den dritten Band ihrer Deutschen Sagen. Noch um 1953 kann ein geschäftstüchtiger „Altertumshändler“ dem Schwäbisch-Gmünder Stadtmuseum das angebliche Richtschwert der Siebzehner verkaufen und in der Oberamtsbeschreibung Gaildorf von 1852 steht sogar, die roten Handschuhe hätte die 87-jährige Witwe eines Siebzehners in Nardenheim noch im Haus gehabt.
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Sehr wahrscheinlich ist diese Veröffentlichung von Justinus Kerner der Ursprung für die ungenauen Erinnerungen meines Vaters an ein altes Siebzehner Gericht zu Seelach. Und sehr wahrscheinlich wurde das Cottas´sche Morgenblatt auch im Schwäbisch-Fränkischen Wald von den Leuten gelesen, die sich den Bezug einer solchen Zeitschrift leisten konnten. Für die damalige Zeit war das nämlich eine ganz neue Art Zeitung. Der Inhalt war eine vielfältige Mischung aus Reiseberichten, Gedichten, Lebenserinnerungen, Aufsätzen zu Literatur und Geschichte, Kunst und Naturkunde, sowie Buch-Rezensionen. Die Zeitschrift hatte aufgrund der Vielzahl bedeutender Mitarbeiter großen Erfolg, kaum ein wichtiger zeitgenössischer Autor fehlte auf der Mitarbeiterliste. Es ist jedoch anzunehmen, dass die Zeitschrift auch an Leute weitergegeben wurde, die sich selber ein Abonnement nicht leisten konnten. Der Beitrag über den Schwäbisch-Fränkischen Wald und das Siebzehner Gericht wurde so vermutlich auch in Vordersteinenberg bekannt und dort von den einfachen Leuten diskutiert. Durch die familiäre Verbindung der Semets zu Seelach wurde dieser Artikel aus dem Morgenblatt offensichtlich auch in die mündlich weitergegebenen Familiengeschichte übernommen, sonst hätte mein Vater nicht noch mehr als hundert Jahre später davon Kenntnis gehabt. Viele Einzelheiten waren ihm zwar nicht mehr bekannt, nur die vage Beschreibung eines Gerichts von siebzehn freien Bauern zu Seelach, das auch Todesurteile aussprechen konnte, blieb ihm noch in Erinnerung. In seiner Jugendzeit war ja noch die Bezeichnung „Siebzehner“ für verschieden Höfe gebräuchlich, auch in Vordersteinenberg gab es mehrere davon.


Als 1816 der Zeitungsartikel veröffentlicht wird, liegen die Befreiungskriege gegen Kaiser Napoleon Bonaparte erst wenige Jahre zurück. In der Völkerschlacht bei Leipzig wurde die französische Armee von den vereinigten Truppen Preußens, Österreichs und des Rheinbundes entscheidend geschlagen, Napoleon 1814 auf die Insel Elba verbannt. Bereits ein Jahr später jedoch kehrte er im Triumphzug zurück, sammelte seine Kerntruppen um sich und zog in Paris ein. Die „Herrschaft der Hundert Tage“ endete mit der Schlacht bei Waterloo im heutigen Belgien, in der die preußischen und britischen Armeen über das französische Heer siegten. Napoleon wurde auf die Insel St. Helena im Südatlantik verbannt, wo er drei Jahre später starb.


In dem auf die Kriege folgenden Wiener Kongress wird dann unter der Leitung von Fürst Metternich das Europa nach Napoleon neu geordnet. Kaiser Franz von Österreich legt 1806 die deutsche Kaiserkrone ab, das ist das offizielle Ende des Heilig Römischen Reichs Deutscher Nation. In Deutschland wird der Deutsche Bund mit 39 Mitgliedern gegründet mit Teilen von Preußen und Österreich. Damit wird, vor allem auf Betreiben von Österreich und Frankreich, ein starker Zentralstaat in der Mitte Europas verhindert. Die Folge ist eine anhaltende Kleinstaaterei im damaligen Deutschen Reich, die die weitere wirtschaftliche und politische Entwicklung massiv behindert. Württemberg, das unter Napoleon zum Königreich wurde, muss seine ganzen linksrheinischen Besitzungen mit der Grafschaft Mömpelgard an Frankreich abtreten. Dafür vergrößert es aber sein Staatsgebiet erheblich durch die Eingliederung der Reichsstädte, von Oberschwaben, großer Kirchenbesitzgüter, des Hohenloher Landes und das Gebiets des Deutschherrenordens um die Stadt Mergentheim.


Romantik


In dieser unruhigen Zeit blieben die Ideale der französischen Revolution von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit weiter in der deutschen Bevölkerung lebendig. Dem Streben nach deutscher Einheit und Freiheit als politischer Grundforderung stehen restaurative Obrigkeitsstaaten gegenüber, die am liebsten die Verhältnisse vor der Revolution wiederherstellen möchten. Die bereits an vielen Orten beginnende Industriealisierung, die neuen Erkenntnisse in den Wissenschaften und der Übergang von der feudalen zu einer bürgerlichen Gesellschaft verunsichern dabei aber auch breite Schichten der Bevölkerung. In der Geschichte des Mittelalters mit einem starken Kaiser an der Spitze des Reiches und in der als typisch deutsch empfundenen Gotik versucht man die gemeinsamen Wurzeln für ein geeintes Deutschland zu finden. Begleitet von einer großen Begeisterung in der Bevölkerung werden beispielsweise der bis dahin noch unvollendeten Dom in Köln und das Ulmer Münster fertiggestellt. In diese Epoche, die heute als Romantik bezeichnet wird, fällt deshalb auch die Erzählung über ein Gericht freier Bauern, die in eigener Verantwortung Recht sprechen und über Leben und Tod urteilen können, auf fruchtbaren Boden.


Rückblick in die Geschichte des Schwäbisch-Fränkischen Waldes


In dieser volkstümlichen Erzählung von dem Gericht der Siebzehner entspricht jedoch fast nichts den historischen Fakten. Zum besseren Verständnis der sozialen und politischen Situation im Schwäbisch-Fränkischen Wald muss man allerdings etwas weiter zurückgehen in der Geschichte.


Quer durch den Schwäbisch- Fränkischen Wald verläuft in gerader Linie der Abschnitt des römischen Limes von Lorch nach Miltenberg. In der Mitte des 3. Jahrhunderts n. Chr. überrennen die Alemannen im Zug der Völkerwanderung den Limes und besiedeln das Land zwischen Rhein, Main und Donau. Bis zum Anfang des 10. Jahrhunderts bildet sich aus den ursprünglichen Stammesgrafschaften das Herzogtum Schwaben, das bis zum Ende der Dynastie der Staufer besteht und auch das Gebiet der heutigen Schweiz, das Elsass und das Voralpenland bis zum Ammersee umfasst. Die nördliche Grenze zum Herzogtum Franken verläuft ungefähr auf der Linie Calw, Stuttgart, Ansbach. Ganz in der Nordostecke dieses Herzogtums liegt der Schwäbisch-Fränkische Wald zwischen den Flüssen Murr, Rems und Kocher. Anfangs werden nur die Flusstäler besiedelt, die Hochflächen des Keuperberglandes sind nur wenig fruchtbar und bleiben dem Wald überlassen.


Unter dem späteren Herzog Friedrich I. (1050 - 1105) aus dem Geschlecht der Staufer änderte sich das. Um seine Machtbasis zu vergrößern lässt er auf den Hochflächen zwischen Rems und Kocher große Rodungen durchführen und das Land so landwirtschaftlich nutzbar machen. Für die gräflichen und später herzoglichen Ministerialen werden Burgen gebaut, um die Besitzungen zu sichern. Ministerialen sind die vom Grafen bzw. Herzog eingesetzten Verwaltungsbeamte, die später in den niederen Adel übergehen. Als neue Stammburg des Geschlechts der Staufer lässt er 1070 an Stelle des alten Wäscherschlosses bei Wäschenbeuren eine neue Burg auf dem Hohenstaufen bauen, einem kahler Bergkegel nordöstlich von Göppingen. Im engeren Umkreis um den Hohenstaufen gruppieren sich die Burgen Waldhausen, Hohenrechberg, Ramsberg, Staufeneck, Filseck, Rechberghausen und das Wäscherschloß. Zum Dank für seine Treue zu König Heinrich IV. wird Friedrich 1079 zum Herzog von Schwaben erhoben. Er stiftet 1102 das Benediktinerkloster Lorch als Stammkloster und zukünftige Grablege der Staufer. Das Kloster Adelberg des Ordens der Prämonstratenser wird zwar nicht direkt von den Staufern selbst gegründet, sondern von dem Ministerialen Folknand von Staufen, aber Kaiser Friedrich I. - genannt Barbarossa - stellt es 1181 unter den Schutz der Staufer.


Auch der Sohn von Graf Friedrich I., Konrad III., der von 1094 bis 1152 lebt und der im Jahr 1138 zum deutschen König gewählt wird, baut das Stammland der Staufer durch das Anlegen neue Siedlungen weiter aus. In der Mitte des 12. Jahrhunderts wird unter anderem der Ort Gschwend gegründet. Er liegt strategisch günstig an der Kreuzung der Salztstraße von Hall Richtung Süden nach Gmünd und der Straße von Welzheim nach Aalen. Der Name Gschwend ist auf eine Methode zum Roden von Wald zurückzuführen: durch Schwenden. Dazu wird um den ganzen Stamm eines Baums herum ein Streifen Rinde abgeschält, der Baum stirbt dadurch ab und kann dann leichter, beispielsweise durch Brandrodung, beseitigt werden. Die Flammen im heutigen Stadtwappen von Gschwend deuten noch auf diese Vorgehensweise hin. Um die schwere Arbeit des Rodens attraktiver zu machen werden an die neuen Siedler Privilegien vergeben, sie sind freie Bauern und nur direkt dem König des Reichs untertan, an den sie auch ihre Abgaben entrichten müssen.


Die Wahl von Konrad III. aus dem damals noch eher unbedeutenden Haus der Staufer zum deutschen König zeigt bereits ein Grundproblem in der Verfassung des Reichs als Wahlmonarchie, das dann bis zum Endes des Reichs 1806 nicht gelöst wird. Der König wird aus der Mitte der Fürsten auf Lebenszeit gewählt, nach seinem Tod wird wieder ein neuer König gewählt. Der muss aber nicht mehr aus dem Geschlecht des Vorgängers stammen, zur Neuwahl kann sich wieder jeder der Fürsten stellen. Den Titel Kaiser erhält er dann erst durch den Segen des Papsts bei der Krönung. Die Fürsten sind aber immer bestrebt, die Macht des Königs nicht zu groß werden zu lassen, da ein zu mächtiges Oberhaupt des Reiches die Macht der Fürsten vielleicht einschränken könnte. Im Gegenzug versuchen die deutschen Könige bzw. Kaiser immer wieder, ihre Hausmacht durch die Heiratspolitik, durch Kauf oder Übernahme anderer Besitzungen zu stärken. Die schwierige Trennung zwischen Eigengut und Königsgut, das zum Amt des Königs gehört, beeinflusst durchgehend die Geschichte des Deutschen Reichs.


Über die Jahrhunderte bis zur Neuzeit verhindert diese Verfassung des Römischen Reichs Deutscher Nation einen starken Zentralstaat in Deutschland, wie er sich in anderen Ländern wie Frankreich, Spanien und England entwickeln kann. Wie in Deutschland entstehen auch in Italien als Teil des Reichs neben großen und kleinen Fürstentümern und dem Kirchenstaat mächtige Stadtstaaten. Eine Einigung des Landes gelingt erst nach dem Risorgimento 1861 mit der Krönung Viktor Emanuel zum italienischen König. Die Verfassung des Reichs als Wahlmonarchie zeigt sich gegenwärtig noch in der Aufteilung des heutigen Deutschlands in 16 Bundesländer mit weitreichenden Kompetenzen, auch Italien ist in 20 Provinzen unterteilt, davon sind 5 autonom und haben damit einen Sonderstatus.


Die Weibelhube als Organisationsform


Wie bereits erwähnt, unterstehen die freien Rodungsbauern auf den Hochflächen des Schwäbisch-Fränkischen Berglandes keinem lokalen Landesherren, sondern direkt dem Kaiser, an den sie auch ihre Abgaben zahlen müssen. Da ihnen der Kaiser jedoch bei alltäglichen Konflikten keinen Schutz bieten kann, schließen sie sich zu einer Art Genossenschaft, der Weibelhube ob Gmünd, zusammen. Diese Organisationsform ist auch aus anderen Teilen des Reichs bekannt. Beispielsweise werden einer Gruppe von Bauern, den „Freien auf der Leutkircher Haide“, noch im späten Mittelalter die kaiserlichen Privilegien bestätigt. Auch in Fluntern bei Zürich gibt es damals eine Weibelhube.


Hube ist die Maßeinheit für einen Bauernhof, der eine Familie ernähren kann. Je nach Bodenqualität kann sie unterschiedlich groß sein. Der Weibel ist der Gerichtsbote oder -diener. Diese Bezeichnung „Weibelhube“ für den Hof des Weibels wird dann irgendwann auf den gesamten Bezirk übertragen. Erhalten hat sich der Begriff des Weibels bis heute nur noch im militärischen Dienstgrad des Feldwebels. Für die „Weibelhube ob Gmünd“ oder „die Weibelhube uf dem Walde ob Lorche“, wie sie auch genannt wurde, ist über einen Weibel oder über eine entsprechende Hofstelle nichts mehr bekannt. Auch über die genaue Organisationsform, über Rechte und Pflichten der Mitglieder der Genossenschaft, über das Verhältnis zu den leibeigenen Bauern der Umgebung oder die Kontakte zur kaiserlichen Verwaltung sind keine Informationen erhalten geblieben.


Die Weibelhube ob Gmünd ist kein geschlossenes Gebiet, die Höfe liegen ungefähr zwischen den Eckpunkten Kleindeinbach, Hinterlintal, Waldmannshofen (am Rand des Kochertals), Oberböbingen und Oberbettringen. Sie umfasst zirka 70 größere und kleinere Güter und ist damit wesentlich kleiner als die Weibelhube auf der Leutkircher Heide, zu der etwa 420 Güter zählen.
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Neben der Funktion als bäuerliche Schutzgemeinschaft hat die Weibelhube vor allem auch die zusätzliche Funktion als Gerichtsbezirks. Der Gerichtsort der Weibelhube ob Gmünd ist Ruppertshofen, dort wird unter Vorsitz des Vogts das bäuerliche Niedergericht abgehalten. Nur ein Urteil ist als Urkunde im Stadtarchiv von Schwäbisch Gmünd erhalten geblieben. Zuständig ist das Gericht nicht nur für die freien Bauern, sondern für alle Bewohner im Gebiet der Weibelhube.


Die Weibelhube ob Gmünd wird 1344 erstmals im ältesten württembergischen Lehenbuch von Graf Eberhard dem Greiner erwähnt:


„Item her Johan von Rechberg von Betringen hat ze lehen die frien guot, die in die Weibelhuobe gehörnt, vnd die lüt, die da heizzent die Frien lüte“


(..Johan von Rechberg von Betringen erhält als Lehen die freien Güter und die freien Leute der Weibelhube..)


Offensichtlich handelt es sich bei dem Lehen um ein Falllehen, das nach dem Tod des Lehennehmers wieder an den Lehengeber, in diesem Fall an den Herzog von Württemberg, zurückfällt.


Um 1369 erhält nämlich ein Wilhelm von Rechberg von Grüningen die Weibelhube zum Lehen, dazu das ganze Gericht zu Ruppertshofen und das halbe Gericht zu Lindach. Die beiden Dorfgerichte der niederen Gerichtsbarkeit werden erwähnt, weil die Einkünfte der Gerichte, nämlich die verhängten Geldstrafen und die fälligen Gerichtskosten, an die Grundherrschaft abzuführen sind. Ein großer Teil der Weibelhube gehört mittlerweile dem Kloster Lorch, das durch Stiftungen und den Kauf von Gütern seinen Besitz immer weiter ausdehnt. Die Hälfte der Einkünfte des Gerichts zu Lindach geht deshalb an das Kloster Lorch. Die Kompetenzen der niederen Gerichte wie das von Ruppertshofen und von Lindach umfassen im Strafrecht den Frevel, also kleinere Straftaten, die in der Regel mit Geldbußen geahndet werden, bürgerliche Streitigkeiten wie Viehtriebskonflikte, Steuerstreitigkeiten, Lehensangelegenheiten und ähnliches. Nichtstreitige Angelegenheit wie zum Beispiel die schriftliche Beurkundungen von Verkäufen und Testamenten werden ebenfalls vom Gericht geregelt, das damit auch die Funktion einer staatlichen Behörde hat.


Der neue Eigentümer der Weibelhube ab 1369 stammt aus dem Geschlecht der Rechbergs, einem alten schwäbisches Adelsgeschlecht. Ihr Stammsitz ist die Burg Hohenrechberg bei Schwäbisch Gmünd, die zwischen 1200 und 1250 von Ulrich von Rechberg als staufische Dienstmannenburg in Sichtweite der Stauferburg Hohenstaufen erbaut wird. Den Untergang der Staufer-Dynastie kann die Familie zum Erwerb von bedeutenden Besitzungen im Umkreis ihres Stammsitzes nutzen.


Nach 1369 ändert sich anscheinend auch der Lehenscharakter der Weibelhube, aus einem Falllehen wird ein Erblehen derer von Rechberg, sonst wäre ein Verkauf nicht möglich. Die Weibelhube wird nämlich im Jahr 1377 von Wilhelm von Rechberg verkauft „..mit allen Rechten und Zubehörden, Leuten und Gütern..“ für 1000 Gulden an die Schenken von Limpurg, genauer an Elisabeth von Tübingen, die Witwe Albrechts des Schenken von Limpurg, der 1373 stirbt. Die beiden Gerichte werden nicht extra erwähnt, offensichtlich rechnen sie zu den Zubehörden.


Anscheinend kommt der Verkauf aus nicht bekannten Gründen 1377 aber dann doch nicht zustande. Vielleicht wurde ja die Weibelhube von Wilhelm von Rechberg-Grüningen zwischenzeitlich wieder zurückgekauft und stand dann neu zum Verkauf, Belege im Lehenbuch gibt es dafür jedoch nicht. Jedenfalls werden die Eigentumsverhältnisse jetzt schwieriger, denn es gibt eine weitere Verkaufsurkunde, die als wertvolles Original im Landesarchiv Baden-Württemberg erhalten ist. Darin verkauft am 21. Juni 1410 Wilhelm von Rechberg von Grüningen, Ritter, und seine Frau Katharine von Heimberg an Schenk Friedrich (von Limpurg) die Weibelhube, deren Stücke einzeln aufgezählt werden, sowie das Gericht zu Ruppertshofen, das halbe Gericht zu Lindach, weitere Güter und eine größere Anzahl von eigen und freien Leuten, Lehen für Lehen, Eigen für Eigen, für 1700 rheinische Gulden.


In dieser auf Pergament geschriebenen Verkaufsurkunde von 1410 werden dann die Einzelheiten detailliert genannt, unter anderem enthält sie eine Liste der freien Leut. Im Gegensatz zu den eigen Leut, den Leibeigenen, sind sie von verschiedenen Abgaben befreit und genießen Freizügigkeit bei der Wahl des Wohnorts. Leibeigene dagegen dürfen das Gebiet des Grundherren, zu dessen lebendem Inventar sie gehören, nur gegen Zahlung einer entsprechenden Ablösesumme verlassen. Sie unterliegen seiner Gerichtsbarkeit und dürfen nur mit seiner Genehmigung und den damit auch wieder zusammenhängenden Zahlungen heiraten. Stirbt der Bauer, muss das beste Stück Vieh an den Grundherren abgeliefert werden, stirbt die Bäuerin, ist ihr bestes “Häs“ zuliefern. Häs stand im Schwäbischen früher für ein normales Kleidungsstück, heute wird nur noch das Fasnachtskostüm in Oberschwaben so genannt. Die Freien sind zwar von diesen Abgaben und Einschränkungen befreit, Abgaben auf den Ertrag ihrer Güter müssen sie selbstverständlich trotzdem zahlen.
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Das Dokument ist fortlaufend als Fließtext geschrieben, das ist der damals übliche Schreibstil, Satzzeichen werden noch nicht verwendet. In dieser Auflistung der Freien der Weibelhube taucht erstmals der Name Semet in einer Urkunde auf.


An dieser Stelle füge ich eine kleine persönliche Anmerkung ein:


wenn man in einer alten Urkunde von 1410 erstmals den eigenen Familiennamen als handschriftlichen Eintrag findet, dann bekommen die Nachforschungen zur Familiengeschichte plötzlich eine sehr emotionale Komponente, in so einem Moment wird die Vergangenheit wieder richtig lebendig.


Die Verkaufurkunde wird von dem Historiker Adolf Diehl 1943 in eine moderne Schrift transkripiert und in der Zeitschrift für Württembergische Landeskunde veröffentlicht, sonst wäre der Name Semet bei der Suche nach frühen Spuren sicher nicht gefunden worden, denn das Originaldokument kann nur bei sehr guten Kenntnissen dieser alten Schrift gelesen werden. Trotzdem ist der Fund der Textstelle ein glücklicher Zufall, den in der langen Liste der Namen hätte Semet auch leicht übersehen werden können.


Dieser Eintrag betrifft also die Frau von Gunther, Kind des Semets, von Mönchhofen. Eine Belastung durch Abgaben ist nicht eingetragen, also sie ist eine freie Frau. Sonst ist über die Guntherin nichts bekannt.


Der Käufer der Weibelhube ist der Schenk Friedrich von Limpurg. Die Schenken von Limpurg sind ein weit verzweigtes schwäbisch-fränkisches Adelsgeschlecht, ihr Stammsitz ist die Burg Limpurg bei Schwäbisch Hall. Das Herrschaftsgebiet der Schenken liegt zwischen Hall, Gmünd und Ellwangen, der Hauptort ist die Stadt Gaildorf. Das Amt des Mundschenks am Kaiserhof ist eines der vier Erzämter, die mit der weltlichen Kurfürstenwürde verbunden sind. Die vier weltlichen bilden zusammen mit den drei geistlichen Kurfürsten das Wahlkollegium, das dann den Kaiser wählt.


Der König von Böhmen hat das Amt des Erzmundschenks inne, der gibt es aber als sogenanntes Afterlehen an die Schenken von Limpurg weiter, die dieses Amt bereits unter den Staufern ausübten. Den Beinamen „Schenk“ führen sie seit 1278. Als „Reichserbschenken“ sind sie bei den Feierlichkeiten zur Kaiserkrönung beispielsweise dafür zuständig, dass kostenlos Wein ans Volk ausgeschenkt wird.


Die Schenken haben bereits umfangreichen Streubesitz im Schwäbisch-Fränkischen Wald, der Erwerb der Weibelhube dient ihnen vor allem dazu, die Herrschaft über ein zusammenhängendes Territorium zu erlangen. Diese Tendenz zu möglichst geschlossenen Herrschaftsgebieten ist in dieser Zeit bei allen Adelsgeschlechtern im Deutschen Reich feststellbar.


1441 verzweigt sich die Familie in die Linien Limpurg-Gaildorf-Schmiedelfeld und Limpurg-Speckfeld-Obersontheim, die Weibelhube kommt dabei zur Gaildorfer Linie. Die Weitergabe der Weibelhube als Lehen in diese Linie wird vom württembergischen Herzog Eberhard 1497 bestätigt. Nachdem 1713 der letzte männliche Nachkomme der verschiedenen Zweige der Schenken von Limpurg stirbt, fällt das Lehen wieder an das Herzogtum Württemberg zurück.


Bereits in der Verkaufsurkunde von 1410 ist das Ziel der Schenken klar erkennbar, die Sonderrechte der „freien Leut der Weibelhube“ möglichst einzuschränken. Sie werden zusammen mit den „eigen Leut“, den Leibeigenen, aufgelistet, nur der zusätzliche Eintrag der Steuerlast bei den Leibeigenen macht den Unterschied im Status erkennbar.


Beim späteren Tausch von einzelnen Gütern durch die Schenken wird auf die alten Rechte der Weibelhube, die ursprüngliche eine eigene geschlossene Struktur hatte, keine Rücksicht mehr genommen. Spätestens beim „Heimfall“ des Lehens an Württemberg ist von einer rechtlichen Sonderstellung der Menschen in der Weibelhube keine Rede mehr. So werden aus limpurgischen Untertanen, die nur mittelbar zu Württemberg gehören, nun direkte Untertanen Württembergs mit allen Pflichten.


Schon fünf Jahre nach dem Rückfall des Lehens an Württemberg schenkt Eberhard Ludwig seiner aus Schwerin stammenden Geliebten Christiane Wilhelmine von Graevenitz, die zum Schein vom Grafen von Würben geheiratet worden ist, 1718 den Ort Welzheim, die Weibelhube und die Festung Oberleinbach in Franken. Die „Herrschaft Welzheim“, wie sie genannt wird, scheidet aus dem württembergischen Staat aus und erhält völlige Souveränität. Im Streit mit ihrem Bruder, der in Württemberg Premierminister ist, verliert die Graevenitz das Lehen wieder, sie wird 1731 verhaftet und auf Schloss Urach unter Hausarrest gestellt. Nach einem juristischen Vergleich verlässt sie Württemberg, der Herzog übernimmt das Lehen in sein Kammergut.


Das Halsgericht


Wie oben bereits erwähnt, befindet sich das niedere Gericht der Weibelhube in Ruppertshofen, ein „Siebzehner-Gericht“ taucht in keiner der Urkunden auf. Das Halsgericht zu Seelach, vor dem auch schwere Straftaten verhandelt werden, für die Todesstrafen verhängt werden können, ist ab 1403 durch eine Urkunde belegt. Es ist eines der sieben Halsgerichte der Schenken von Limpurg, der dazugehörende Gerichtsbereich wird in einer Lehensbestätigung von 1442 genau beschrieben:


„ ... Item das halsgericht zu Seilach uff dem walde, das sich anhebt bey der Buche (unbestimmt) und geet gein Gebenweiler (Gemeinde Kaisersbach) ..,gein Altersberg, gein Gschwende,..gein Stoßel (abgegangen, bei Gschwend). Item vier gut zu Schlettbach (Schlechtbach bei Gschwend) gehören auch in das Gericht gen Seilach, Humberg, Sailach, Hintersteinenberg, Nardenheim, Vordersteinenberg, Kapf, Lutesweiler (Hellershof), Riemandsmuhl (unbestimmt) und Thassentail (Deschenhof, Gem. Vordersteinenberg), Kretenbach (Stixenhof), Hunsberg (Gem. Altersberg), Crummulin (unbestimmt), Butenmuhl (Gem. Spraitbach), Thalheim (abgegangen, unbestimmt wo) ..item den Rychenbach abe bis an die Leyn und die Leyn uff bis in das Mitteljoch, den Gelbach uff bis gein Steinberg (wahrscheinlich Vordersteinenberg), item Hubenwyler (Hugenhof, Gem. Gschwend), das alles mit eynen begriffen gehort in das halsgericht gen Seilach..“.


Der Gerichtsbezirk umfasst also neben Teilen der Weibelhube auch noch das ganze Gebiet westlich bis zur Lein, nördlich begrenzt durch Gebenweiler, Altersberg und Gschwend. Diese exakte Beschreibung des Bezirks wird bis zur letzten Lehensbestätigung von 1712 immer wieder wörtlich übernommen.


Siebzehn Güter in diesem Bezirk werden zu verschiedenen Zeiten vom Klosters Lorch erworben oder kommen auf andere Weise in seinen Besitz, fünf oder sechs (in den verschiedenen Verzeichnissen werden unterschiedliche Zahlen genannt) davon in Vordersteinenberg. Das Gericht ist mit dreizehn Richtern – heute würde man sie Schöffen nennen – besetzt, den Vorsitz führt der Vogt bzw. der Amtmann. Die Richter können aus den verschiedenen Gütern im Gerichtsbezirks kommen, finden sich nicht genug Freiwillige, dann sind die Inhaber der siebzehn Güter, die in Besitz des Klosters Lorch sind, dazu verpflichtet das Gericht, zu vervollständigen. Vermutlich leitet sich deshalb die Bezeichnung „Siebzehner Gericht“ aus dieser Verpflichtung ab, keineswegs handelt es sich um ein Gericht mit siebzehn Richtern.


Bei einem Streitfall von 1584 über die Zuständigkeit des Gerichts zwischen den Schenken von Limpurg und dem Herzog von Württemberg wird von den dazu vernommenen Zeugen geschildert, dass der Gerichtsort zwischen Seelach und Nardenheim auf der Heide liege. Der Ort heiße Galgenloch oder Galgenwasen. Der Galgen selbst sei schon vor längerer Zeit morsch gewesen und umgefallen, ein Verurteilter sei deshalb an einem Birnbaum gehängt worden. Dass der Gerichtsplatz verfiel sei vor allem darin begründet, dass er sehr selten genutzt würde. Der Klosteramtmann von Bruck, der von 1525 bis 1570 das Gericht leitete, sagt im Verlauf der Streitigkeiten aus, „.. von malefizischer Obrigkeit wisse er nichts, in den 46 Jahren, solange er Vogt gewesen, habe sich kein Fall ereignet“.


Beigelegt wird der Streit über die Zuständigkeiten dann 1592 dann durch einen typischen Vergleich:


Limpurg hat die hohe, malefizische, auch vogteiliche und niedere Obrigkeit (das sind Hoheitsrechte), …ausgenommen die Fälle, auf die Lorch aufgrund alter Rechte Anspruch erhebt.


Die siebzehn Güter unterstehen außerdem der Limpurger Verwaltung, sie müssen beispielsweise auch die Abgaben für Weinausschank an Limpurg zahlen, ..nicht aber für Hausgebrauch und Kindbetten.. Der Wein für Frauen, die nach der Geburt eines Kindes erst wieder zu Kräften kommen müssen, wird also interessanterweise nicht besteuert.


Die Güter sind Lorcher Besitz, deshalb ist die Pacht an Lorch zu zahlen, da aber Lorch zu Württemberg gehört, gehen die Landessteuern und gegebenenfalls auch die Reichsabgaben nach Württemberg. Für Musterungen und die Anforderung von militärischem Personal ist auch Württemberg zuständig, während die Ausrüstung „mit Wehr und Waffen“ dem wehrpflichtigen Mann aufgebürdet wird.


Dieses Beispiel zeigt wieder eimal deutlich, dass die Einzelheiten des Staatsbürgerrechts, der Justiz, der Landesverteidigung und des Steuer- und Abgabenrechts auch schon damals sehr kompliziert waren. Beim Vergleich mit den heutigen Regelungen bei Lohnsteuer, Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, Grund- und Grunderwerbsteuer mit Ausnahmeregelungen, Sonderfällen und Überleitungen lässt sich durchaus eine gewisse Kontinuität der öffentlichen Verwaltung über mehrere Jahrhunderte erkennen.
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Einige Jahre später verlegen die Schenken das Gericht trotz Protests des Klosters Lorch von Seelach nach Gschwend, Gschwend wird damit zu einem Verwaltungszentrum im östlichen Schwäbisch-Fränkischen Wald.


Bei der Bewertung der Erzählung vom Siebzehner Gericht freier Bauern muss aber aus heutiger Sicht nüchtern festgestellt werden:


Ein Halsgericht ist vor allem im Barock ein wesentliches Symbol der Herrschaft, damit zeigt der Landesherr seinen absolutistischen Machtanspruch gegenüber seinen Untertanen und stellt sich damit auf die gleiche Stufe mit den anderen Fürsten im Reich. Es ist daher völlig undenkbar, dass in dieser Gesellschaftordnung mit ihrer klaren Trennung zwischen den Ständen ein Halsgericht mit Bauern besetzt ist, die ganz unabhängig von der Obrigkeit in eigener Verantwortung Urteile sprechen, bei denen es um Leben und Tod geht. Auch steht der Henker auf der niedersten sozialen Stufe und wohnt oft außerhalb der Ortschaften, ein freier oder auch ein leibeigener Bauer hätte dieses Amt mit großer Sicherheit nicht übernommen.


Zusammenfassung der historischen Fakten:


○ Ein Siebzehner Gericht hat es nie gegeben, es ist ein Produkt romantischer volkstümlicher Phantasie.


○ Das geschichtlich belegte Gericht von Seelach ist eines der sieben Halsgerichte, die die Schenken von Limpurg in ihrem Herrschaftsgebiet einrichten.


○ Es ist mit dreizehn Bauern als Schöffen besetzt und tagt unter Vorsitz des Vogts. Es hat auch die Befugnis, Todesurteile zu verhängen, für die Vollstreckung des Urteils wird ein vom Herzog beauftragter Henker hinzugezogen.


○ Ein Zusammenhang mit der Weibelhube, die ursprünglich eine Genossenschaft freier Bauern war, ist nicht erkennbar. Die Weibelhube entsteht wahrscheinlich im 12. Jahrhundert, während das Halsgericht von Seelach erst Anfang des 15. Jahrhunderts nachgewiesen ist.


○ Der Bereich der Weibelhube mit der Genossenschaft der freien Bauern ist nicht identisch mit dem Gerichtsbezirk des Halsgerichts zu Seelach, es gibt nur eine kleine Überschneidung im Bereich um Spraitbach (siehe Karte auf Seite 11).




Was sich im 15. Jahrhundert sonst noch ereignet


• Das 15. Jahrhundert markiert das Ende des Mittelalters und den Beginn der Neuzeit.


• Das Heilige Römische Reich besteht in großen Bereichen nur noch formal. Im Grunde ist es nur noch ein Verbund zahlreicher weltlicher und geistlicher Fürstentümer, anderen größeren und kleineren Herrschaftsgebiete und Reichsstädten. Gegen diese Reichsstände hat der Kaiser nur eine geringe Durchsetzungskraft, sie führen zudem zahlreiche Kriege gegeneinander. Erst mit dem ewigen Landfrieden von 1495 wird das alte privatrechtliche Fehderecht verboten, alle Ansprüche müssen jetzt auf dem Rechtsweg – beispielweise vor dem Reichskammergericht in Frankfurt am Main - und nicht mehr mit Waffengewalt durchgesetzt werden.


• Die Teilung Württembergs in einen Uracher und einen Stuttgarter Landesteil wird 1482 aufgehoben, Stuttgart wird zur gemeinsamen Hauptstadt. Die Landesordnung von 1495 ist die erste einheitliche Gesetzgebung für das ganze Land.


• Von Italien aus breitet sich der Humanismus in Europa aus. Nach der osmanischen Eroberung Konstantinopels im Jahr 1453 kommen mit den Flüchtlingen aus der Stadt viele verschollen geglaubte antike Schriften nach Italien. Auch auf der Grundlage dieser Texte formen Gelehrte, darunter Erasmus von Rotterdam, ein neues, lebensbejahendes Weltbild, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt.


• In der Kunst beginnt die Epoche der Renaissance mit der Antike als Leitbild für Architektur und Bildhauerei, herausragende Persönlichkeiten sind beispielsweise Raffael, Leonardo da Vinci und Albrecht Dürer.


• Der Druck mit einzelnen Metalllettern auf Papier an Stelle von Handschriften auf Pergament löst eine gewaltige Revolution in der Kommunikationstechnik aus, die mit der heutigen Entwicklung des Internets durchaus vergleichbar ist.


• Die Ritter als wichtige gesellschaftliche Gruppe verlieren durch Kanonen und andere Feuerwaffen, gegen die die aufwändigen Rüstungen nicht mehr schützen, ihre Bedeutung.


• Der Hundertjährige Krieg zwischen dem englischen König Eduard III. und dem französischen König Philippe VI. endet 1453 mit der Niederlage der Engländer bei Castillon, er führt zu einem eigenen Staatsbewusstsein in beiden Ländern und zur Aufspaltung von Frankreich und England in zwei separate Staatswesen.


• Portugiesische Seefahrer erschließen nach und nach den Seeweg rund um den afrikanischen Kontinent nach Indien und zu den Gewürzinseln. Spanien ist dieser Weg vertraglich versperrt, seine Seefahrer versuchen deshalb auf der Westroute nach Indien zu gelangen und entdecken dabei Amerika. Die Umfahrung der Südspitze Amerikas und die anschließende Weltumsegelung gelingt Ferdinand Magellan allerdings erst 1520. Portugal und Spanien steigen durch die riesigen Gewinne aus dem Überseehandel und vor allem durch die Ausbeutung der lateinamerikanischen Gold- und Silberminen zu Weltmächten auf.


• Mit der islamischen Eroberung Konstantiopel 1543 durch Mechmed II. endet das Christlich-Byzantinische Reich. Die zur damaligen Zeit größte christliche Kirche, die Hagia Sophia, wird Moschee. Das Osmanische Reich setzt seine Expansion im östlichen Mittelmeerraum fort.


• Nach der mongolischen Herrschaft in China übernimmt die Dynastie der Ming die Regierung des Reichs und organisierte China von nun an streng zentralistisch. Der Kaiser wird zum absolutistischen Herrscher. Als Schutz gegen die häufigen Überfälle der Mongolen wird die Große Mauer gebaut, die Hauptstadt des Reichs wird Peking.












2 Der Viehtriebsstreit von Murrhardt


Die Verhandlung


Man schreibt das Jahr 1503. Das Kloster und die angebaute Stadt Murrhardt liegen in der Morgensonne im Tal des kleinen Flusses Murr zwischen den bergigen Ausläufern des westlichen Welzheimer Waldes. Im Kloster findet eine Verhandlung des Schiedsgerichts zu einem seit längerer Zeit schwelenden Streit zwischen der Stadt Murrhardt und den Bauern aus den umliegenden Weilern statt.


Der Abt des Klosters, Lorenz Gaul, sitzt in seinem Arbeitszimmer an dem langen dunklen Tisch, vor ihm liegt die Bibel mit den bronzenen Beschlägen an den Buchdeckeln. Links neben ihm sitzen der Vogt von Backnang, Konrad Steiger, und der Forstmeister von Reichenberg, Wilhelm Belz. Rechts von ihm haben der Schultheiß Hans von Weissach und der Backnanger Bürger und Richter Jos Ulin auf den Stühlen mit den unbequemen hohen Lehnen Platz genommen.


Diese Streitigkeiten um den Viehtrieb sind mehr als ärgerlich. Er hatte dem Herzog Ulrich von Württemberg doch bereits geschrieben, dass sich die streitenden Parteien - weder der Rat der Stadt Murrhardt noch die Bauern aus den umliegenden Weilern - bisher an seine Schiedssprüche gehalten hätten. Sollte doch der Herzog für Ordnung sorgen, schließlich war er der Schutzvogt des Klosters, der Stadt und aller Hintersassen. In seinem Antwortschreiben hatte der Herzog leider nicht die Angelegenheit an eines seiner anderen Gerichte übergeben, sondern ihn angewiesen, ein erneutes Verhör zur Ermittlung des Sachverhalts durchzuführen und dann ein für beide Seiten verbindliches Urteil zu sprechen. Da er ihm allerdings nach den schlechten Erfahrungen aus der Vergangenheit offensichtlich keine erfolgreiche Verhandlungsführung mehr zutraute, wurden die vier Männer rechts und links von ihm mit der Führung des Verfahrens beauftragt. Alle vier honorige Männer, herausragende Vertreter der württembergischen Gesellschaft im Murrtal und ausgewiesene Verwaltungsfachleute. Er kommt sich sehr klein vor in dieser Gruppe.


Das einzige Geräusch im Zimmer ist das Kratzen der Feder auf dem Papier, Peter Ziegler schreibt an einem Schreibpult neben dem Sitzungstisch die einleitenden Sätze ins Protokoll. Der Abt hat seinen alten Freund Peter gebeten, das Sitzungsprotokoll zu schreiben. Peter Ziegler ist der Stadtschreiber der Stadt Murrhardt und daran gewöhnt, während der teilweise hitzigen Diskurse im Rat die Ruhe zu bewahren und alle wichtige Einzelheiten des Vorgetragen festzuhalten. Dem Herrgott sei Dank, dass er das Protokollschreiben auch für die Verhandlung übernommen hat. Keinem seiner Mitbrüder im Konvent des Klosters traut er diese Aufgabe zu, die meisten können zwar ihren Namen schreiben, für schwierigere Aufgaben fehlt aber allen das Können und die Übung. Nicht einmal sein Stellvertreter, Prior Philipp Renner, kommt dafür in Frage, er ist zu alt und auch nicht mehr willig, mehr als das unbedingt Notwendigste zu tun.


Durch das offene Fenster zum Klosterhof hört er die lauten Stimmen und das Gelächter der herzoglichen Jagdgesellschaft, die zurzeit im Kloster logiert. Seit sein Augenlicht immer mehr nachlässt muss er sich mehr auf sein Gehör verlassen. Diese Jagdgesellschaften sind noch der Ruin des Klosters! Er weiß natürlich, dass im herzoglichen Schutzbrief für das Kloster als Gegenleistung für diesen Schutz die Pflicht des Klosters genannt ist, für adelige Jagdgesellschaften Unterkunft und Verköstigung zu stellen. Das war zu früheren Zeiten auch ohne Schwierigkeiten möglich, als die Jagd in den ausgedehnten Wäldern um Murrhardt noch seltener ausgeübt wurde und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Klosters größer war. Jetzt aber sind die Schulden so in die Höhe gestiegen, dass er sie bis zu seinem Lebensende nicht würde abtragen können. Sicher waren die Schulden nicht allein von den Jagdgesellschaften verursacht, auch die aufwändigen Baumaßnahmen seines Vorgängers, Abt Schradin, und auch seine eigenen kostspieligen Reisen, beispielweise zum Rat nach Hall, haben ihren Teil dazu beigetragen. Während bei Schradin immer nur ein Bruder mitreiste, sind es bei ihm immer sechs oder sieben, die beim Essen und Trinken nicht auf die Kosten sehen. Er ist einfach zu alt und zu schwach, dieser Verschwendung des Klostervermögens noch Einhalt zu gebieten.


Der alte Abt konzentriert seine Gedanken jetzt wieder energisch auf die vor ihm liegende Verhandlung, an die desolaten Lage der Klosterfinanzen kann und will er jetzt nicht denken. Für eine spürbare Verbesserung braucht er unbedingt die Hilfe des Bischofs in Würzburg, er selber hat nicht mehr die Kraft dazu.


Auf der anderen Seite des halbdunklen Zimmers steht der Anwalt der Stadt Murrhardt, dahinter die Gruppe seiner Zeugen aus der Stadt. Murrhardt wird durch den Bürgermeister Konrad Möch vertreten, der Abt kennt ihn aus vielen dienstlichen Treffen, die nicht immer angenehm verlaufen sind. Kloster und Stadt liegen zwar unmittelbar nebeneinander, die Stadt gehört aber zu Württemberg und untersteht dem Herzog, während das Kloster unter der Herrschaft des Bischofs von Würzburg steht. Daraus ergeben sich zwangsläufig immer wieder Konflikte um die Abgaben der Bürger und Bauern an Kloster und Stadt, um die Waldnutzung, um Wegerechte und viele andere Streitpunkte.


Der weißhaarige Bauer am Rand der Gruppe um Möch ist der Hans Semet aus Siegelsberg. Siegelsberg liegt nicht wie die meisten anderen Weiler auf der Hochfläche, sondern im Dentenbachtal, das bei Murrhardt ins Tal der Murr mündet. Der Abt kennt ihn gut, nach Siegelsberg ist es nicht einmal eine halbe Stunde Wegstrecke und die Siegelsberger sind oft in der Stadt. Er sieht weitere bekannte Gesichter wie den Aberlin Rossen vom Hoffeld, Anna Wechsser mit ihrem Sohn Conntz, den Heyntzen Clauß und Walter Rümann, beide von Hausen, und einige andere aus den Weilern in der näheren Umgebung von Murrhardt.


Neben den Männern aus Murrhardt steht, mit etwas größerem Abstand zum großen Tisch, der Anwalt, der die Interessen der Weilerschaft vertritt. Die Weilerschaft, das sind die zahlreichen Weiler, oft nur aus wenigen Bauernhöfen bestehend, die auf den Höhen rund um Murrhardt liegen, nur ganz wenige liegen im Tal. Sie werden als „Gemeinden“ verstanden, haben eine gewisse Eigenverwaltung und stehen damit immer in einer potentiellen Opposition zur Stadt. Die Bauern der Gemeinden haben eigenen Besitz, eigene Felder, Wiesen und Wälder, dazu kommt noch die Allmende, das ist der gemeindeeigene Besitz, der von allen Gemeindemitgliedern genutzt werden kann.


Die Einwohner der Weiler konnten keinen juristisch versierten und wortgewandten Vertreter in ihren Reihen finden und haben deshalb den ehemaligen Vogt der Stadt Gaildorf, Michel Renhard, als ihren Anwalt engagiert. Eine sehr gute Wahl, denn Renhard kennt nicht nur die Sachverhalte aus seiner Zeit als Vogt, er ist als limpurgischer Untertan auch unabhängig von der württembergischen Obrigkeit. Obwohl es von Murrhardt nach Gaildorf nur fünf Wegstunden sind, liegt Gaildorf doch bereits im Limpurger Land, das heißt im Ausland.


Auch Renhard hat seine Zeugen mitgebracht, überwiegend sind es ältere Bauern mit ernsten, wettergegerbten Gesichtern, die hinter ihm eine größere Gruppe bilden. Der Abt kennt die meisten von ihnen. In der Mitte steht der streitbare Klenk, der den besten Hof in Klingen bewirtschaftet, zusammen mit seinen Söhnen und Knechten hat er schon einige Kämpfe mit Fäusten und Knüppeln gegen die Hirten der Stadt Murrhardt ausgetragen. Bisher blieb es dabei bei kleineren Verletzungen, auch die weggenommenen Tiere wurden alle wieder an Murrhardt zurückgegeben und keiner der Beteiligten erhob Klage bei Gericht. Auch der alte Hanns Semett, Ausdingbauer von Ebersberg, steht bei dieser Gruppe, der Abt erkennt ihn an seiner kräftigen Statur und dem dichten weisen Haar. Er schätzt ihn als ruhigen und trotz seines hohen Alters klar denkenden Mann.


Das Kratzen der Feder hat aufgehört, allen Augen sind auf ihn gerichtet. Der Abt richtet sich mühsam in seinem Stuhl auf und wendet sich an Bürgermeister Möch: „Deo iuvante, mit Gottes Hilfe wollen wir beginnen, tragen Sie ihre Sache vor.“


Wirtschaftliche Hintergründe


Zum heutigen Verständnis der jetzt folgenden Verhandlung, die zum Teil im Wortlaut protokolliert ist, sind einige Erläuterungen zu den Hintergründen erforderlich.


Im späten Mittelalter essen die Menschen neben den wichtigen Getreideprodukten auch Fleisch, und zwar vor allem Schweinefleisch. Die Schweineherden – teilweise sind auch Kühe dabei – werden im Wald von Hirten gehütet und ernähren sich dort hauptsächlich von Eicheln und Bucheckern. Eine ganzjährige Stallhaltung der Schweine ist noch nicht möglich, da die dafür erforderlichen Futtermengen auf den mageren Böden nicht erzeugt werden können. Das ändert sich erst mit dem Anbau der Kartoffel im späten 18. Jahrhundert, die auch eine grundlegende Verbesserung der Ernährung der Menschen bedeutet.


Bis dahin werden die Schweine üblicherweise vom Frühjahr bis in den Spätherbst auf der Waldweide gehalten und dann geschlachtet. Nur die für die Weiterzucht erforderlichen Tiere werden über den Winter im Stall gehalten. Die Bauern mästen aber nicht nur eigene Schweine, auch fremde Schweine von reicheren Bauern oder von Bürgern aus der Stadt werden als Ferkel übernommen, gemästet und anschließend an die Eigentümer als ausgewachsene Tiere wieder zurückgegeben. Dafür erhalten die Bauern einen entsprechenden Anteil am Ertrag beim Verkauf der Schweine. Dass das ein sehr einträgliches Geschäft sein kann, das zeigt schon die Größe der Herden, die bis zu 150 Tiere umfassen können. Gleichzeitig ergibt sich durch die großen Herden aber auch die Gefahr der Übernutzung des Waldes als Weide, dazu kommen die Schäden durch den Verbiss junger Bäume. Außerdem wird der Wald vom Adel schon immer als exklusives Jagdrevier beansprucht.


Vor diesem Hintergrund – der sich immer weiter ausdehnenden Nutzung des Waldes durch die wachsende Bevölkerung – ergeben sich die Konflikte wie der hier dargestellte Viehtriebsstreit von Murrhardt, der seine Ursache auch in der unklaren Rechtslage hat. Die Nutzungsrechte an den ausgedehnten Waldgebieten abseits der Dorfmarkungen beruhen einerseits auf „altem Recht“, damit ist das seit langer Zeit angewandte Gewohnheitsrecht gemeint, andererseits auf den immer stärker in Anspruch genommenen Eigentumsrechten der Grundherren. Dieser Wandel in der Rechtsauffassung schränkt die Bauern in ihren wirtschaftlichen Entfaltungsmöglichkeiten immer weiter ein.


Erschwert wird die Rechtslage auch dadurch, dass das Gebiet um Murrhardt auf die unterschiedlichsten Herrschaften aufgesplittert ist. Der Abt des Klosters, Lorenz Gaul, ist nominell zwar Herr über Kloster und Stadt Murrhardt und der umliegenden Weiler, de facto steht er unter der Schutzherrschaft des Herzogs von Württemberg. Aber schon Sulzbach, nur wenige Kilometer flussabwärts an der Murr liegend, gehört bereits zur Grafschaft Löwenstein, ebenso Fornsbach mit dem im Protokoll immer wieder genannten Köchersberg. Im Norden und Osten beginnt im Rottal und am Kocher bereits das Gebiet der Schenken von Limpurg , außerdem hat die nur 20 Kilometer entfernte Stadt Hall Besitz in einzelnen Weilern um Murrhardt. Im Südosten grenzt der Besitz des Klosters an den des Klosters Adelsberg, für beide Klöster üben Vögte des württemberischen Herzogs die entsprechenden Schutzrechte aus.


Im hier verhandelten Fall bestreiten die Bauern aus den umliegenden Weilern das Recht der Stadt Murrhardt, Schweine, die im Besitz der Stadt sind, von den städtischen Hirten in Wälder treiben zu lassen, die bisher von den Bauern für diesen Zweck genutzt wurden.


Häufig wird in der Verhandlung der alte Begriff „eckern“ verwendet oder das man das Vieh „ins Eckerich“ getrieben habe. Damit ist eine heute völlig verschwundene Form der Viehweide im Wald gemeint. Alle 10 bis 15 Jahre tragen Buchen und Eichen besonders viele Früchte, in solchen Jahren ist deshalb auch die Schweinemast besonders ertragreich und die Waldweide wird von den Grundherren nur gegen eine zusätzliche Abgabe erlaubt. Der Viehtriebsstreit ist also keineswegs ein Streit um die Benutzung von Straßen und Wegen, um Vieh von einem Ort an einen anderen zu bringen, sondern ein Streit um die Nutzung der damals enorm wichtigen Ressource Wald.


Die Zeugen Semet


Der Bürgermeister der Stadt Murrhard, Konrad Möch, tritt einen Schritt nach vorne. Er trägt den Standpunkt der Stadt vor, dass der vorangegangene Schlichtungsversuch des Abts mit dem verbindlichen Spruch damit geendet hätte, es sollte alles „bei alten Herkommen“ bleiben. Nur hätten sich die Einwohner der Weiler nicht daran gehalten.


Renhart stellt sich in seiner Eröffnung dagegen auf den Standpunkt, dass ein Festhalten an dem alten Schiedsspruch nur zu weiterem Streit führen würde. Das ständige gewalttätige Auftreten der Murrhardter auf den Markungen der Weiler wäre die Ursache für die Auseinandersetzungen. Außerdem, und damit bringt er ein für den Abt unangenehmes Argument vor, müssten die Bauern in den Weilern dem Kloster Eckerichgeld für die Schweinemast zahlen, die Einwohner der Stadt Murrhardt dagegen nicht. Die Waldnutzung durch Murrhardt entziehe dem Kloster folglich Einkünfte. Auch werde von der Weilerschaft bestritten, dass es altes Recht wäre, dass die Einwohner von Murrhardt auf dem Gebiet der Weiler eckern durften.


Wie im alten deutschen Recht üblich, wechseln jetzt Rede und Gegenrede einander ab, dabei variieren die Vertreter der beiden Parteien ihre Argumente, bleiben aber grundsätzlich bei ihren Positionen. Es folgt die Vernehmung der Zeugen der Stadt, dann die der Weiler. Für Murrhardt sagt Hanns Semet von Siegelsberg aus:


Er gedenckt by den xl Jarn seindt die von Murhart fefarn gen Wolffenpruck mit den Schwyn, so Ecker gewest seindt. Ist gefarn geen Stainberg vmb Karnsperg hinumb. Da der alt Lenhart da ist gesessen, so ist er uff sie och gefaren.


Es folgen eine Reihe weiterer Zeugen für Murrhardt, die übereinstimmend berichten, dass es beim Viehtrieb nie Schwierigkeiten gegeben hätte. Renhard beantragt jetzt im Namen der Weiler, die Aussagen vom Weiler Siegelsberg nicht zu beachten, da Siegelsberg nahe bei Murrhardt liege und daher deren Interessen vertreten würde.


Dann werden die Zeugen für die Weilerschaft aufgerufen, für den Weiler Wolffenpruck sagt Hanns Semett von Ebersperg aus:


Er gedenckt ob den sechzig Jarn. Sy er zw Sigelsperg gewessen vund alda gezogen. Da sy er vnd Murrhart(er) Hyrtt(en) gefarn gen Wolffenpruckin den Eckern mit den Schweyn. Da hab(en) die Pawern von Wolffenprück sie yberlauffen mit Geschutz vnd andern Wern, mit Gewalt sie austrib(en) vnd gesagt, si haben kein Recht da. Doch haben sie es nit gelossen vund alwegen sie wider da hin gemasget nach irm müth. Och des glych in Sommer Zytt(en) mit den Kuwen sein sie auch da hin gefaren.


Auch die Zeugen aus Herdt, aus Neustetten und aus Keßbach, die danach aussagen, bestätigen, dass die Murrhardter Hirten mit Gewalt die Weide für ihre Herden auf fremder Markung erzwungen hätten.


Nach der Zeugenvernehmung gibt zuerst der Vertreter der Weiler, Michel Renhart, eine erste Stellungnahme zu den Aussagen der Murrhardter Zeugen ab, im Protokoll als „inred“ (Einrede) bezeichnet. Anschließend nimmt Bürgermeister Möch Stellung zu den Aussagen der Zeugen der Weilerschaft. Es folgen mehrfache Wortwechsel, bei denen auch die Einwohner von Wolfenbrück und auch der besonders betroffene Klenk von Klingen immer wieder in die Diskussion eingreifen.


Der Schiedsspruch


Schließlich beraten sich die vier auswärtigen Schiedsrichter längere Zeit, denn sie müssen für ihr Urteil die vielfach widersprüchlichen Zeugenaussagen und die insgesamt verworrene Rechtslage berücksichtigen. Offensichtlich fühlen sie sich selber unsicher und unwohl, denn sie vermeiden bei ihrem Schiedsspruch eine klare Entscheidung. Sie greifen deshalb zu einem in der damaligen Zeit verbreiteten Rechtsmittel:


Aus der Gemeinde und dem Gericht von Murrhardt sollen sechs Männer ausgewählt werden, die schwören sollen, dass die Aussagen der Murrhardter zum Viehtrieb wahr sind. Nur im Bezug auf Steinberg und Weidenbach solle dieser Schwur nicht gelten. Umgekehrt sollen die Steinberger schwören, dass ihre Aussage über die örtlichen Verhältnisse beim Viehtrieb den Tatsachen entspräche.


Auf dieser Grundlage bestätigen die Schiedsrichter die Rechtsposition der Murrhardter, dass die Maßgaben des „alten Herkommens“ auch künftig gültig sein sollen. Damit wiederholen die vier Richter im Grunde nur die vorangegangenen Schiedssprüche von Abt Gaul, die von keiner der streitenden Parteien beachtet worden waren. Zu gegensätzlich sind die wirtschaftlichen Interessen und zu unklar ist der Verweis auf das „alte Herkommen“, als dass auch mit diesem Schiedsspruch Frieden einkehren würde. Alle Beteiligten haben zwar vorher zugesagt, den Schiedsspruch zu akzeptieren, der lässt aber sehr viel Interpretationsspielraum.


Auch im frühen 16. Jahrhundert sind Rechtsstreitigkeiten nicht kostenlos, deshalb setzen die Schiedsrichter abschließend fest, dass die Kosten der Verhandlung zu gleichen Teilen von den beiden Streitparteien zu tragen sind. An diesem Punkt in einem gerichtlichen Verfahren hat sich ja bis heute wenig verändert.


Während Konrad Steiger als Sprecher des Schiedsgerichts den Schiedsspruch verkündet, sitzt Abt Gaul etwas zusammengesunken in seinem Stuhl mit der hohen Lehne. Er fröstelt, obwohl er sich eine Decke über die Beine gelegt hat. Im Raum, der nur von ein paar Kerzen und der trüben Wintersonne etwas erleuchtet wird, ist es unangenehm kalt und die Zugluft vom Fenster her verstärkt sein Unbehagen. Er grübelt über die lange Dauer des Verfahrens – begonnen hat es am 24. Oktober 1503 und heute schreibt man den 5. Februar 1506 – aber die langen Pausen zwischen den Sitzungstagen ließen sich einfach nicht vermeiden. Die beteiligten Bauern müssen sich ja zuallererst nach dem Wetter und den Arbeiten richten, die je nach Jahreszeit auf den Felder, Wiesen und im Wald zu verrichten sind. Das Leben der Bauern auf den oft abgelegenen Höfen ist hart, und er zweifelt sehr, dass sie mit dem eben verkündeten Schiedsspruch zufrieden sind. Die Zeiten haben sich halt verändert, und mit dem „alten Herkommen“, auf das sich der Schiedsspruch bezieht, lassen sich die Bedürfnisse der beiden Streitparteien nach seiner Ansicht nicht befriedigen. Aber er ist ja auch nur der Abt des Klosters, den Schiedsspruch haben die vier Herren rechts und links von ihm zu verantworten.


Er unterbricht seine Gedanken, denn die Männer aus Murrhardt und den Weilern haben bereits leise murmelnd den Raum verlassen und die vier Richter und der Schreiber, sein Freund Peter Ziegler, sehen ihn schweigend an. Er bedankt sich deshalb mit kurzen Worten bei allen, denn weiter gibt es nichts zu sagen, und wünscht ihnen allen eine glückliche Heimreise, die bei dem jetzigen schlechten Wetter und den Verhältnisse auf den winterlichen Straßen sicher beschwerlich sein werde.


Peter Ziegler wohnt zwar in Murrhardt und hat es nicht weit nach Hause, er muss aber in den nächsten Tagen noch die Abschriften von den vielen Seiten des Verhandlungsprotokolls und des Schiedsspruchs für die beiden Parteien anfertigen, außerdem muss noch möglichst schnell eine zusätzliche Abschrift an den herzoglichen Hof nach Stuttgart geschickt werden. Abt Gaul würde eine Abschrift wünschen und die vier Richter bräuchten mindestens eine kurze Zusammenfassung der Verhandlung. Der Schreiber hat noch viel Arbeit vor sich.


Der Abt ist jetzt allein in dem großen dunklen Raum. Er seufzt, denn die Verhandlung ist beendet, der Streit wird aber weitergehen, da ist er sich sicher.


Das Protokoll


Für die Geschichte der Familie Semet ist natürlich der Auftritt der beiden Zeugen, Hanns Semet von Siegelsberg und Hans Semett von Ebersberg, am wichtigsten. Das beide den Vornamen Hans tragen ist in der Zeit nichts Ungewöhnliches, Hans ist der weitaus häufigste Vorname.


Interessant ist das Alter der Zeugen: bei ihren Aussagen nennen sie die Zeitspanne, an die sie sich erinnern können, um das „alte Herkommen“, das heißt die übliche Praxis beim Viehtrieb in diesem Zeitraum, zu erklären. Ihr genaues Geburtsjahr ist ihnen anscheinend nicht bekannt oder hat für sie keine besondere Bedeutung. Hanns Semet von Siegelsberg nennt ungefähr vierzig Jahre, an die er sich zurück erinnern kann, Hans Semett von Ebersberg erinnert sich an sechzig Jahre. Andere können, wie der Jacob Wirt aus Murrhardt, sehr genaue Angaben machen. Er war seiner Aussage nach 27 Jahre lang Klosterknecht und würde diese Tätigkeit seit zwölf Jahren nicht mehr ausüben. Erstaunlich weit reichen die Erinnerungen bei Lorenz Claus von Hausen. Er gibt an, dass er sich bis 26 Jahre vor dem Städtekrieg (1448 – 1453) erinnert, damit kommt man in die 1420er Jahre. In denselben Zeitraum reichen auch die Erinnerungen der Großmutter von Veit Ross vom Hoffeld und der Mutter Waidmann zurück. Beide Frauen geben an, dass die Verhältnisse beim Viehtrieb, wie sie sie erlebt hatten, bereits damals alter Brauch waren, also schon im späten 14. Jahrhundert.
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Stoly auf ibre Abnen, fiibren die fogenaunten Sieben:
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Der jingite von ihuen ba!n: die Verpflidstring, den Nadwid:
ter su macen, gebabt, n einem rothen Mautel , in der
Medvten ein breites langed Ed:mtt, fep ex ¢rfd;.1men, grofie
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